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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

In der Herbstsession 2022 führten National- und Ständerat eine ausserordentliche
Session zum Thema «Kaufkraft» (22.9013) durch, in der sie verschiedene Vorstösse für
eine finanzielle Entlastung der Bürgerinnen und Bürger aufgrund der steigenden
Teuerung, insbesondere im Bereich Energie, diskutierten. Eine Gruppe von
Unterstützungsvorschlägen betraf dabei die AHV-Renten.

So forderten die Mitte-Fraktion im Nationalrat (Mo. 22.3792) sowie Pirmin Bischof
(mitte, SO; Mo. 22.3803) und Paul Rechsteiner (sp, SG; Mo. 22.3799) im Ständerat eine
ausserordentliche Anpassung der ordentlichen AHV-Renten durch einen vollständigen
Teuerungsausgleich auf den 1. Januar 2023. Gemäss aktueller Regelung würde die
Teuerung durch Anwendung des sogenannten Mischindexes nur teilweise ausgeglichen,
weil neben dem Preisindex auch der Lohnindex berücksichtigt wird. Diese Problematik
wurde etwa auch im Rahmen der Initiative für eine 13. AHV-Rente diskutiert. Der
Bundesrat bestätigte, dass der Mischindex in diesem Jahr die Teuerung vermutlich
unterschätze, verwies aber darauf, dass das Lohnniveau üblicherweise stärker ansteige
als das Preisniveau – so etwa auch im Jahr 2020 –, wodurch die Rentnerinnen und
Rentner von dieser Regelung üblicherweise profitierten. Darüber hinaus verlangten die
drei Vorstösse, dass die Renten bei allfälligen zukünftigen überdurchschnittlichen
Teuerungsanstiegen über 2 Prozent des LIK regelmässig angepasst werden. 
Alfred Heer (svp, ZH; Mo. 22.3818) im Nationalrat und Marco Chiesa (svp, TI; Mo.
22.3861) im Ständerat wehrten sich mit ihren Motionen gegen die vorgeschlagene
Abweichung vom Mischindex. Auch sie forderten eine Rentenanpassung, jedoch
weiterhin in Übereinstimmung mit dem Mischindex. Finanziert werden solle dieser
Teuerungsausgleich neu jedoch über Ausgabenwachstumsplafonierungen im
Bundesbudget, etwa bei der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, beim
Forschungs- und Bildungsbereich oder bei den Aufwendungen des Bundes für Personal
und externe Beratende. Zur Begründung verwiesen die Motionäre auf verschiedene
kostentreibende Projekte, die in der Sommersession 2022 vom Parlament gutgeheissen
worden waren und die Einsparungen nötig machten. 
Der Bundesrat erklärte in seiner Stellungnahme, dass die Rentenanpassungen keine
höheren Bundesbeiträge an die AHV nach sich ziehen würden und die Plafonierung
somit nicht nötig sei. Zudem erhöhe die Teuerung nicht nur die Ausgaben, sondern
auch die Einnahmen der AHV. Mit 99 zu 92 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und mit 24 zu 17
Stimmen respektive 16 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) nahmen National- und Ständerat
die Motionen der Mitte, von Pirmin Bischof und von Paul Rechsteiner an, während sie
die Motionen von Alfred Heer und Marco Chiesa mit 142 zu 53 Stimmen respektive 34 zu
6 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ablehnten. Während sich die Mitglieder der SVP-, der
GLP- und die Mehrheit der FDP.Liberalen-Fraktion erfolglos gegen die Erhöhung des
Teuerungsausgleichs aussprachen, fanden die Motionen von Heer und Chiesa nur in der
SVP-Fraktion Zustimmung. 1

MOTION
DATUM: 21.09.2022
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2022 folgte der Ständerat seinem Schwesterrat und nahm eine
Motion der Mitte-Fraktion (Mo. 22.3792) für einen vollständigen Teuerungsausgleich
der AHV-Renten auf den 1. Januar 2023 an. Die SGK-SR hatte zuvor argumentiert, dass
die «ungeschmälerte und unverzügliche Erhaltung der Kaufkraft der AHV-Renten» in
Anbetracht der allgemein sinkenden Kaufkraft zentral sei. Diese ausserordentliche
Rentenerhöhung sei jedoch nicht zusätzlich zu, sondern anstelle einer künftigen
ordentlichen Rentenerhöhung zu verstehen. Eine Minderheit Kuprecht (svp, SZ)
beantragte, die Motion abzulehnen, zumal man nicht vom «bewährten Mechanismus»,
bei dem ein Mittelwert der Preisentwicklung gemäss LIK und der Lohnentwicklung
berechnet wird, abweichen solle. Zudem müssten auch die Arbeitnehmenden ohne
vollständigen Teuerungsausgleich auskommen – vielmehr übersteige bereits die vom
Bundesrat im Oktober 2022 beschlossene Erhöhung der AHV/IV-Renten um 2.5 Prozent
den Teuerungsausgleich für die Arbeitnehmenden deutlich. Die Erhöhung des
Rentenausgleichs auf 3 Prozent statt auf 2.5 Prozent bringe insgesamt Mehrkosten von
CHF 1.2 Mrd. für die AHV, CHF 155 Mio. für die IV und CHF 245 Mio. für den
Bundeshaushalt mit sich – zuzüglich der Durchführungskosten. Letztere seien wohl

MOTION
DATUM: 12.12.2022
ANJA HEIDELBERGER
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höher als die zusätzlichen monatlichen Renten von CHF 6 bis CHF 12 pro Person,
welche überdies aufgrund der Referendumsfrist erst Mitte des Jahres ausbezahlt
werden könnten. 
Paul Rechsteiner (sp, SG) wehrte sich dagegen, «diese Beträge [...] zu bagatellisieren».
Bei einer Teuerung von 3.6 Prozent – Kuprecht hatte mit 3.0 Prozent gerechnet – und
über die zwei Jahre, für welche die Rentenanpassungen vorgesehen sind, gehe es hier
um insgesamt CHF 500 pro Person, was für die Betroffenen sehr wichtig sei. 
Mit 22 zu 20 Stimmen folgte der Ständerat seiner Kommissionsmehrheit und nahm die
Motion an. Für Annahme stimmten die SP- und die Grünen- sowie eine Mehrheit der
Mitte-Fraktion, dagegen die SVP- und die FDP-Fraktion. Bisher noch nicht behandelt
wurden die in der ausserordentlichen Session im Herbst 2022 im Ständerat
angenommenen Motionen von Pirmin Bischof (mitte, SO; Mo. 22.3803) und Paul
Rechsteiner (Mo. 22.3799) mit demselben Anliegen. 2

Invalidenversicherung (IV)

Oppositionslos überwies der Ständerat eine weitere Motion seiner GPK, die den
Bundesrat beauftragt, die Situation beim Bund als einem der grössten Arbeitgeber
hinsichtlich seiner IV-Entwicklung enger zu begleiten, die entsprechenden Daten
wissenschaftlich zu erheben und die notwendige Transparenz als elementares
Führungselement zu schaffen. Ausgelöst worden war diese Motion durch die mehrfach
und seit Jahren festgestellte Tatsache, dass die öffentliche Verwaltung eine
überdurchschnittlich hohe Invalidisierungsquote aufweist. 3

MOTION
DATUM: 21.03.2006
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr hatte der Ständerat oppositionslos eine Motion seiner GPK verabschiedet,
die den Bundesrat beauftragt, die Entwicklung der Invalidenrenten in der
Bundesverwaltung näher zu durchleuchten, da seit Jahren die öffentlichen
Verwaltungen eine überdurchschnittliche Invalidisierungsquote aufweisen. Der
Nationalrat überwies nun den Vorstoss ebenfalls. 4

MOTION
DATUM: 07.03.2007
MARIANNE BENTELI

Berufliche Vorsorge

Im Juni 2021 präsentierte der Bundesrat einen Entwurf zur Änderung des
Bundesgesetzes über die Pensionskasse des Bundes (PUBLICA-Gesetz), mit dem die
Rechtsgrundlage für die finanzielle Konsolidierung der geschlossenen Vorsorgewerke
der PUBLICA geschaffen werden sollte. Vom Gesetz betroffen sind die sieben
Vorsorgewerke, welche mit dem Austritt der ehemaligen Bundesbetriebe (etwa
Swisscom und RUAG) oder der SRG aus der Publica über keine aktiven Mitarbeitenden
mehr verfügen, sondern nur noch aus Rentnerinnen und Rentnern bestehen – und
folglich als «geschlossene Vorsorgewerke» bezeichnet werden. Dadurch, dass diese
Vorsorgewerke keine aktiven Mitarbeitenden versichern, kann – im Unterschied zu
offenen Vorsorgewerken – keine Umverteilung zugunsten der Rentnerinnen und
Rentner stattfinden. Durch die tiefen Zinsen und die steigende Lebenserwartung
nehmen die Vorsorgewerke weniger Geld ein und haben mehr Aufwendungen, als
ursprünglich berechnet worden war, womit sie Gefahr laufen, ihre Rentenleistungen
nicht mehr bezahlen zu können. Vier dieser sieben Vorsorgewerke weisen nun einen
Deckungsgrad unter 100 Prozent auf, verfügen also nicht mehr über genügend
Vermögenswerte, um sämtliche ihrer Verpflichtungen zu decken. Dies betrifft die
Vorsorgewerke der freiwilligen Versicherten, der angeschlossenen Organisationen, des
Bundes und der Swisscom. Zur Behebung dieser Unterdeckung soll nun definiert
werden, ab welchem Ausmass der Unterdeckung der Bundesrat Mittel für die finanzielle
Konsolidierung der geschlossenen Vorsorgewerke beantragen kann. Von verschiedenen
Möglichkeiten entschied sich der Bundesrat für einen laufenden
Deckungsgradausgleich: Ab einer Unterdeckung von 95 Prozent soll der Bund die
Differenz zu einem 100-prozentigen Deckungsgrad ausfinanzieren. Dadurch würden
immer wieder entsprechende Kosten anfallen, sie müssten somit nicht gesamthaft in
einem Jahr getragen werden. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.06.2021
ANJA HEIDELBERGER
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In der Wintersession 2021 setzte sich der Nationalrat mit der Änderung des
Bundesgesetzes über die Pensionskasse des Bundes (PUBLICA-Gesetz) auseinander.
Matthias Samuel Jauslin (fdp, AG) präsentierte dem Rat die Vorlage: Da der technische
Zinssatz seit der Schaffung der geschlossenen Vorsorgewerke des Bundes um die
Jahrtausendwende von 3 auf 0.5 Prozent gesunken sei, während gleichzeitig die
Lebenserwartung angestiegen sei, könne die Finanzierung der restlichen Renten
«eventuell gefährdet» sein – vier der sieben Vorsorgewerke seien bereits in
Unterdeckung. Mit der Änderung des PUBLICA-Gesetzes solle nun eine gesetzliche
Grundlage für die Ausfinanzierung durch den Bund geschaffen werden. Da sich die
Vorsorgewerke in der Zwischenzeit wieder erholt hätten, sei zwar aktuell keine
Ausfinanzierung nötig – zukünftig könne dies aber durchaus wieder aktuell werden. Die
FK-NR habe zudem eine Regelung ergänzt, gemäss der die überflüssigen Mittel bei
Schliessung eines Vorsorgewerks – also wenn sich keine Rentnerinnen und Rentner
mehr im Vorsorgewerk befinden – zurück in die Bundeskasse fliessen sollen. Der
Bundesrat und eine Minderheit Widmer (sp, ZH) wollten die Gelder hingegen den
anderen Vorsorgewerken des Bundes zukommen lassen. Es sei technisch sehr
kompliziert, den vom Bund stammenden Anteil dieser übrig gebliebenen Gelder zu
bestimmen, argumentierte die Minderheitensprecherin. Mit 120 zu 65 Stimmen (bei 1
Enthaltung) folgte der Nationalrat seiner Kommissionsmehrheit und sprach sich in der
Gesamtabstimmung fast einstimmig (187 zu 1 Stimme) für Annahme dieser
«unaufgeregte[n] Vorlage», wie sie Finanzminister Maurer bezeichnet hatte, aus. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2021
ANJA HEIDELBERGER

Wie bereits im Nationalrat war auch bei der Änderung des Bundesgesetzes über die
Pensionskasse des Bundes (PUBLICA-Gesetz) in der Frühjahrssession 2022 im
Ständerat der einzige strittige Punkt, ob die Publica allfällige bei Schliessung eines
Vorsorgewerks von Unterstützungsbeiträgen des Bundes übriggebliebene Gelder an den
Bundeshaushalt zurückzahlen muss oder diese für die übrigen Vorsorgewerke
verwenden kann. Wie zuvor die grosse Kammer entschied sich auch der Ständerat, in
Übereinstimmung mit dem Antrag seiner Kommission, für eine Rückzahlungspflicht. Mit
35 zu 0 Stimmen (bei einer Enthaltung) nahm der Ständerat den Entwurf an. Jeweils
einstimmig hiessen die Räte die Vorlage überdies in den Schlussabstimmungen gut.
Somit kann der Bund eine allfällige zukünftige Unterdeckung der geschlossenen
Vorsorgewerke der Publica ausfinanzieren. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2022
ANJA HEIDELBERGER
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7) AB NR, 2022, S. 624; AB SR, 2022, S. 251; AB SR, 2022, S. 79 f.
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